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Norm

ZPO §281a

ZPO §488 Abs4

ZPO §503 Z2 C2a

Rechtssatz

War Grundlage der erstgerichtlichen Entscheidung nur eine mittelbare Beweisaufnahme, dann haben die Parteien im

Berufungsverfahren auch nur ein Recht auf Wiederholung dieser mittelbaren Beweisaufnahme. Die mangelnde

Anberaumung einer mündlichen Berufungsverhandlung, die nur den Zweck hätte, die mittelbar aufgenommenen

Beweise (neuerlich) zu verlesen, kann dann aber keinen relevanten Verfahrensmangel darstellen, auch wenn das

Berufungsgericht ergänzende Feststellungen aus diesen mittelbar aufgenommenen Beweisen tri=t (Abgehen von SZ

59/6).
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